
Darum !

Hamburg, Berlin, Leipzig 
hatten sie nie. Regens-
burg hat sie wieder, ab 
drei Uhr jedes Wochen-
ende. Die CSU-Bürger-
meister von Ingolstadt 
und Augsburg wollen sie auch zurück: Die 
SPERRSTUNDE. 

Erst 2005 folgte Bayern den übrigen Bundes-
ländern und verkürzte die Sperrstunde im 
§18 Gaststättengesetz auf eine einzige ‚Putz-
stunde‘: Statt ab 01 Uhr, mussten alle Kneipen 
und Diskotheken nur noch von 05 bis 06 Uhr 
geschlossen haben. 

Allerdings darf jeder Bürgermeister „bei Vor-
liegen eines öffentlichen Bedürfnisses“ vom 
Gesetz beliebig abweichen, für die ganze Stadt 
oder für einzelne Betriebe. Er kann die Sperr-
zeit ausweiten, er kann sie komplett streichen. 
Von der Regensburger ‚Vatikanregel‘ bis zum 
Münchner Durchfeiern.

„Halt!“, berichtigt uns das Kreisverwaltungsre-
ferat: In München ist die Sperrstunde nicht 
generell aufgehoben, sondern nur auf Antrag! 
„Aber wenn ein Lokal um fünf Uhr tatsächlich 
noch regen Andrang hat, ist uns das Beleg 
genug, dass ein öffentliches Bedürfnis wirklich 
besteht. Möchte dieses Lokal die Aufhebung 
der Sperrstunde beantragen, hat es sehr gute 
Chancen.“
 
100 bis 200 Euro pro Monat kostet die Aufhe-
bung; vor 2005 spülten derartige Anträge 
noch 1,6 Millionen Euro in die Münchner 
Stadtkasse – jeder zahlte damals, um nicht 
schon um 01 Uhr schließen zu müssen.
Heute haben die Sondergenehmigung für die 
berühmte ‚Sperrstunde Null‘ nur 32 Clubs 
und Kneipen in der Tasche. Sie dürfen ganz 
legal rund um die Uhr feiern.

Fast. Gäbe es da nicht ein eigenartiges Gesetz 
in Bayern, das vier Stunden jeden Sonntag 
das Vergnügen verbietet. Warum? Demnächst 
an dieser Stelle!

warum eigentlich ...

EINE STUNDE
PUTZEN?


